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RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 

 

Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) 

 

Landesbauordnung (LBO) 

in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 2010, 357, ber. S. 4169),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) m.W.v. 01.01.2018 

 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017. (BGBl. I S. 3786) 

 

Planzeichenverordnung (PlanZVO) 

in der Form vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58),  

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 

3. Beteiligung der Öffentlichkeit 

gem. § 3 (1) BauGB 

vom  bis 

4. Anhörung der Behörden 

gem. § 4 (1) BauGB (Scoping-Termin) 

am 

5. Billigung des Bebauungsplanentwurfs 

und Auslegungsbeschluss 

am 

6. Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 

gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB 

 

 6.1 Bekanntmachung am 

 6.2 Auslegungsfrist / Behördenbeteiligung vom  bis 

7. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am 

8. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 

 

Zur Beurkundung 

Neudenau, den ....................... 

 

------------------------------------ 

        Bürgermeister

https://dejure.org/cgi-bin/suche?Suchenach=GBl.+2017+S.+612
https://dejure.org/BGBl/1990/BGBl._I_S._132
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TEXTLICHER TEIL 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-

standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch maximale Erdgeschossfußbodenhöhen 

(EFHmax) entsprechend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen nach unten sind zulässig. 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Rohfußboden zu messen. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässigen Höhen der baulichen Anlagen bestimmen sich durch maximale 

Trauf- (TH) und maximale Firsthöhen (FH) entsprechend Planeintrag.  

Als unterer Bezugspunkt der maximalen Trauf- und Firsthöhe gilt die ausgeführte Erdge-

schossfußbodenhöhe (EFH). 
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Als oberer Bezugspunkt für die Traufhöhe gilt der äußere Schnittpunkt der Außenwand 

mit der Dachhaut.  

Als oberer Bezugspunkt der Firsthöhe gilt der Schnittpunkt der Dachflächen bzw. bei ver-

setzten Pultdächern der oberste Schnittpunkt des senkrechten Dachversatzes mit der 

Oberkante der Dachhaut. 

Erläuterungsskizze:  

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

ED = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser 

o  =  offene Bauweise 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag.  

Ein Überschreiten der Baugrenzen mit untergeordneten Gebäudeteilen wie Gesimse, 

Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassenüberdachungen und Vorbauten wie Erker, Bal-

kone, Tür- und Fenstervorbauten, Wintergärten ist entsprechend den Regelungen des 

§ 5 Abs. 6 LBO zulässig. 

3.3 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Gebäudehaupt- / Firstrichtung ist nur senkrecht bzw. parallel zu den festgelegten 

Baugrenzen zulässig. Geringfügige Abweichungen können zugelassen werden. 

festgesetzte EFHmax

ausgeführte EFH
(EFH = Oberkante Rohfußboden)

FHmax*

THmax*

*ab ausgeführter EFH

ausgeführte EFH
(EFH= Oberkante Rohfußboden)

festgesetzte EFHmax

* ab ausgeführter EFH

THmax* FHmax*
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4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze 

Offene Stellplätze sind, sofern keine konkreten Flächen für Stellplätze ausgewiesen sind, 

innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig.  

4.2 Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksflächen allgemein zulässig. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen und überdachte Stell-

plätze (Carports), sofern keine konkreten Flächen für Garagen ausgewiesen sind, nur mit 

einem Mindestabstand von 5,0 m zu den Fahrbahnflächen zulässig (siehe nachfolgende 

Erläuterungsskizze). 

Zwischen der rückwärtigen von der Verkehrsfläche abgewandten Baugrenze und der 

Grundstücksgrenze sind keine Garagen oder überdachte Stellplätze zulässig. Für Eck-

grundstücke gilt nachfolgende Erläuterungsskizze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind, sofern es sich dabei um Gebäude handelt, 

auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nur bis maximal 40 m³ umbauter Raum 

zulässig. Es wird pro Baugrundstück eine Nebenanlage für zulässig erklärt. Außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksfläche sind Nebenanlagen nur mit einem Mindestabstand von 

2,5 m zu den Fahrbahnflächen zulässig (siehe Erläuterungsskizze unter Punkt 4.2). 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude entsprechend Planeintrag.  
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6. Verkehrsflächen und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrs-

flächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

6.1 Aufteilung von Verkehrsflächen 

Die im Plan dargestellten Aufteilungen der Verkehrsflächen sind als unverbindliche Richt-

linien für die Ausführung zu verstehen. 

6.2 Zu- und Ausfahrtsverbote 

Zu- und Ausfahrtsverbote entsprechend Planeintrag. 

7. Flächen für Versorgungsanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

Flächen für Versorgungsanlagen entsprechend Planeintrag.  

8. Öffentliche Grünfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Öffentliche Grünfläche zur Errichtung des Regenrückhaltebeckens gemäß Planeintrag. 

9. Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 

Regelung des Wasserabflusses  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

Regenrückhaltebecken entsprechend Planeintrag. 

10. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

10.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 

Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-

gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o.ä.). Der Un-

terbau ist auf den Belag abzustimmen. 

10.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 
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10.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 

sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-

licht erzeugen. Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig. 

10.4 Getrennte Regenwasserableitung  

Das unbelastete Niederschlagswasser von Dach- und Straßenflächen ist getrennt zu er-

fassen. Das Niederschlagswasser wird in das Regenrückhaltebecken im Norden des Gel-

tungsbereichs eingeleitet.  

10.5 Beschränkung von Steinschüttungen zum Schutz des Kleinklimas 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind nur auf 

maximal 10 % der Baugrundstücksfläche zulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflä-

chen sind darüber hinaus mindestens mit einem Flächenanteil von 70 % mit offenem 

oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu unterhalten. 

11. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Für die innerhalb der gekennzeichneten Lärmpegelbereiche II – IV liegenden Fassaden 

sind passive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.  

Das erforderliche Schalldämm-Maß der Außenfläche eines Raums ergibt sich aus dem 

festgesetzten Lärmpegelbereich in Verbindung mit der nachfolgenden Tabelle der 

DIN 4109-1. Das notwendige Schalldämm-Maß ist in Abhängigkeit von der Raumnut-

zungsart und Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
 

 

Nach DIN 4109 ergeben sich die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-

Schalldämm-Maße R’w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen unter Be-

rücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten wie folgt: 

R’w,ges    = La - KRaumart 
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Dabei sind: 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-

gungsstätten, Unterrichtsräume u.ä. 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliche 

La = der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 

Auf die DIN 4109 wird verwiesen.  

In den schutzwürdigen Schlaf- und Kinderzimmern sind fensterunabhängige Lüftungs-

einrichtungen vorzusehen.  

Im Baugenehmigungsverfahren ist vom Antragsteller ein Nachweis zu erbringen, dass die 

erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile von schutzbedürfti-

gen Räumen entsprechend den Lärmpegelbereichen dimensioniert werden. Ausnahmen 

können zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass im Einzelfall unter Berück-

sichtigung der exakten Gebäudegeometrien geringere Lärmpegelbereiche auftreten.  

12. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte entsprechend Planeintrag. 

13. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

13.1 Gestaltung und Bepflanzung privater Bauflächen 

Die nicht überbauten Flächen der Grundstücke sind als Grünflächen oder gärtnerisch an-

zulegen und zu unterhalten.  

In den Bauflächen ist pro Baugrundstück mindestens ein Laub- oder Obstbaum zu pflan-

zen und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme 

einen Stammumfang von mindestens 10 – 12 cm für Obstbäume und 16 – 18 cm für 

Laubbäume haben. Die im Bebauungsplan festgelegten Einzelpflanzgebote sind zu be-

achten. Abweichungen hiervon sind um bis zu 5,0 m zulässig.  

Mindestens 5 % der Grundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern grup-

pen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei sind je Strauch 2,0 m² Pflanzfläche anzuneh-

men, Pflanzabstände: 1,5 m, Pflanzgröße 2 x v, 60 – 100 cm. 

Ein Formschnitt sollte nur aus Gründen des Nachbarrechts vorgenommen und sonst eine 

naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Rückschnitt sollte nur im Winterhalbjahr 

(Oktober bis Februar) vorgenommen werden. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug zu vollziehen. Die Artenlisten im 

Anhang sind zu beachten.  
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Gegenüber landwirtschaftlichen Flächen und Feldwegen sind Anpflanzungen um 1,5 m 

gegenüber Grundstücksgrenzen zurückzunehmen. 

13.2 PFG 1: Öffentliche Grünfläche im Bereich des Regenrückhaltebeckens 

Die Flächen des Regenrückhaltebeckens sind mit einer Ufermischung für wechselfeuchte 

Standorte (Saatgut gesicherter Herkunft) anzusäen und einmal jährlich zu mähen. Das 

Mähgut ist abzuräumen.  

13.3 Einzelpflanzgebote auf öffentlicher Grünfläche 

Auf den festgesetzten Einzelpflanzgeboten ist entsprechend Planeintrag jeweils ein Laub- 

oder Obstbaum zu pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Abweichungen von dem fest-

gesetzten Standort sind um bis zu 5,0 m zulässig. 

13.4 Bepflanzung der Verkehrsgrünflächen und der öffentlichen Grünflächen 

Im Bereich der öffentlichen Parkplätze sowie im westlichen Plangebiet ist in den Ver-

kehrsgrünflächen je ein gebietsheimischer hochstämmiger Laubbaum mit einem Stamm-

umfang von 16 – 18 cm zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.  

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Als Dachform für Hauptgebäude sind gemäß Planeintrag geneigte Dächer (GD) zulässig. 

Für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind zusätzlich Flach- und flachgeneigte Dä-

cher zulässig.  

Die Dachneigung wird bei mehrseitig geneigten Dächern (z.B. Satteldach, Walmdach, 

Zeltdach) auf 25° – 45° und bei einseitig geneigten Dächern (Pultdach) auf 15° – 20° 

begrenzt. Für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind ergänzend Dachneigungen ab 

15° – 45 ° und Flachdächer mit 0° – 5° Dachneigung zulässig.  

1.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

Dachgauben dürfen zwei Drittel der Gebäudelänge bezogen auf die Dachflächenlänge 

nicht überschreiten. Ein Mindestabstand von 1,0 m zu den Giebelwänden ist einzuhalten. 

Zum Dachfirst und zur Dachtraufe ist gemessen an der Schräge ein Mindestabstand von 

1,0 m einzuhalten. Dachaufbauten auf einer Dachfläche sind einheitlich zu gestalten.  
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Erläuterungsskizze: 

 

1.3 Dachdeckung 

Zur Dachdeckung geneigter Dächer sind Dachziegel oder Dachsteine in den Farbtönen 

ziegelrot, rotbraun bis dunkelbraun, anthrazit und grau zu verwenden. Solarkollektoren 

und Photovoltaikanlagen sind zulässig. Doppel- und Reihenhäuser sind mit einheitlicher 

Dachform, Dachneigung und Dachdeckung auszuführen. 

1.4 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

2.1 Einfriedungen 

Als Einfriedungen sind nur Hecken und offene Zäune wie zum Beispiel offene Holz- oder 

Maschendrahtzäune zulässig. Hinsichtlich der Höhe von Einfriedungen sind die Bestim-

mungen des Nachbarrechtsgesetzes von Baden-Württemberg zu beachten. Einfriedun-

gen zum Außenbereich sind als Hecken anzulegen oder mit Hecken zu ergänzen. 

Gegenüber landwirtschaftlichen Flächen und Wirtschaftswegen sind Einfriedungen um 

1,0 m gegenüber den Grundstücksgrenzen zurückzunehmen. Die Abstandsfläche ist zu 

begrünen und zu unterhalten. Mit Anpflanzungen ist ein Mindestabstand von 1,5 m ge-

genüber angrenzenden Feldwegen und landwirtschaftlichen Nutzflächen einzuhalten.  

Entlang von öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen gegenüber der Grund-

stücksgrenzen um 0,5 m zurückzunehmen. Die Abstandsfläche ist zu begrünen und zu 

unterhalten. 

Zur Durchlässigkeit von Kleintieren müssen Einfriedungen wie Zäune und Sichtschutz-

wände einen Bodenabstand (Abstand zwischen Unterkante Einfriedung und Erdreich) von 

0,1 m aufweisen. 
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2.2 Stützmauern 

Stützmauern entlang von Grundstücksgrenzen dürfen eine Höhe von 1,5 m nicht über-

schreiten. Die Abstandsfläche ist zu begrünen und zu unterhalten. 

Gegenüber landwirtschaftlichen Flächen und Wirtschaftswegen sind Stützmauern um 

1,0 m gegenüber den Grundstücksgrenzen zurückzunehmen. Die Abstandsfläche ist zu 

begrünen und zu unterhalten.  

2.3 Geländeveränderungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Baugrundstücken sind bis zu einer max. Ge-

samthöhe von 1,5 m gegenüber dem natürlichen Gelände zulässig, ausgenommen hier-

von sind die bergseitigen Verfüllungen zwischen Gebäude und Straßenraum. Als 

natürliches Gelände gilt die Geländeoberfläche vor Beginn jeglicher Bauarbeiten. Die Ge-

bäude- und Geländeverhältnisse auf den Nachbargrundstücken sind zu berücksichtigen. 

Ausnahmen werden nur beim Nachweis schwieriger topographischer Verhältnisse oder 

Angleichungserfordernissen gestattet.  

2.4 Vorgärten 

Die Vorgärten (Grundstücksfläche zwischen den öffentlichen Straßenverkehrsflächen und 

den überbaubaren Flächen) sind zu mindestens 30 % als Vegetationsflächen anzulegen 

und zu unterhalten 

3. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen, Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht und 

Werbeanlagen für Fremdwerbung sind unzulässig. 

4. Verwendung von Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 

5. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

6. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 2 Kfz-Stellplätze 

pro Wohnung erhöht. 
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III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 

Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungswegs und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 
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4. Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-

breitungsgebiet von Gesteinen des Oberen Muschelkalks. Diese werden von quartären 

Lockergesteinen (Älterer Auenlehm, Terrassensedimente) mit im Detail nicht bekannter 

Mächtigkeit verdeckt. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 

geeignet sind, ist zu rechnen. Im Bereich des Älteren Auenlehms ist mit einem kleinräu-

mig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes zu rechnen. Ggf. 

vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen 

führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-

plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verweisen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-

ckerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten 

ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Funda-

menten zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

5. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

6. Entwässerung 

Bei Abweichungen von der festgelegten maximalen Erdgeschossfußbodenhöhe nach un-

ten können die Kellergeschosse der Wohngebäude eventuell nicht mehr im Freispiegel-

gefälle entwässert werden, entsprechende Abwasserhebeanlagen sind vorzusehen.  
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7. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 empfohlen. 

8. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Rodung bzw. der Rückschnitt von Gehölzen darf nur im Zeitraum zwischen Oktober 

und Februar erfolgen. Astwerk und sonstiges Schnittgut werden abgeräumt. 

Vorsorglich sind die Baufelder im Vorfeld der Bebauung ab Beginn der Vegetationsperi-

ode bis zum Baubeginn regelmäßig, d.h. mindestens alle zwei Wochen zu mähen oder 

zu mulchen. Damit wird verhindert, dass Bodenbrüter Nester anlegen und bei den Bau-

arbeiten zu Schaden kommen können. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

9. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

ball W555 zu beachten. 

10. Herstellung des Straßenkörpers  

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen und 

unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) ge-

hen nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen Nut-

zung bei den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. 

Gemäß § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Stadt. 

11. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper  

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-

tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-

körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungs-

anlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vorherige Benach-

richtigung. 
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12. Landwirtschaft 

Durch die umgebenden landwirtschaftlichen Flächen können auch bei ordnungsgemäßer 

Bewirtschaftung Emissionen wie z.B. Stäube, Geruch, Lärm und Pflanzenschutzmittelab-

drift im Sinne des § 906 BGB nicht ausgeschlossen werden und sind durch die geplante 

Nutzung hinzunehmen.  

13. Artenschutz 

Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist verboten, wild 

lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, Tiere der 

besonders geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie europäische Vogelar-

ten erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch dürfen 

deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-

pflanzungen 
 

Acer campestre 

 

Feldahorn 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Malus domestica Kulturapfel/Säulenapfel 

Prunus spinosa Schlehe 

Rosa canina  Hundsrose 

Rosa rubiginosa  Weinrose 

Salix caprea  Salweide 

Salix fragilis Bruchweide 

Salix purpurea Purpurweide 

Salix triandra Mandelweide 

Salix viminalis Korbweide 

Pflanzengröße: zweimal verschult  

 

Aktuelle Krankheiten sind bei der Baumartenauswahl zu berücksichtigen (Vermeidung). 

Die fett hervorgehobenen Arten sollen bei Anpflanzungen in der freien Landschaft bevor-

zugt verwendet werden. 

Herkunftsgebiet für Pflanzgut soll in der Regel das Süddeutsche Hügel- und Bergland 

sein. 

Artenliste 2: Schwach bis mittelwüchsige Laubbaum-Sorten für 

Anpflanzungen auf Grundstücken in beengter Lage 
 

Acer campestre „Elsrijk“ 

 

Feldahorn 

Alnus glutinosa Schwarzerle 

Carpinus betulus „Fastigiata“ Hainbuche 

Carpinus betulus „Frans Fontaine“ Hainbuche 

Cornus mas Kornelkirsche 

Prunus avium Vogelkirsche 

Prunus domestica Zwetschge 

Sorbus aria Mehlbeere 

Sorbus aria „Magnifica“ Mehlbeere 

Sorbus aucuparia „Fastigiata“ Eberesche 

Sorbus aucuparia „Rossica Major“ Eberesche 

Sorbus torminalis Elsbeere 
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Artenliste 3: Sortenliste für Baumpflanzungen im Stellplatz- und 

Straßenbereich 
 

Acer campestre „Elsrijk“ 

 

Feldahorn 

Acer platanoides „Columnare“ Spitzahorn 

Carpinus betulus „Fastigiata“ Hainbuche 

Fraxinus excelsior „Westhof´s Glorie Esche 

Quercus robur „Fastigiata“ Stieleiche 

Tilia cordata „Erecta“ Winterlinde 

Tilia cordata „Rancho“ Winterlinde 

Artenliste 4: Obstbaumsorten 
 

Äpfel Bittenfelder 

 Börtlinger Weinapfel 

 Blenheim 

 Bohnapfel 

 Boskoop 

 Brettacher 

 Champagner Renette 

 Danziger Kant 

 Gehrers Rambur 

 Goldrenette von Blenheim 

 Hauxapfel 

 Josef Musch 

 Kaiser Wilhelm 

 Maunzenapfel 

 Rheinischer Bohnapfel 

 Rheinischer Krummstiel 

 Rheinischer Winterrambur 

 Sonnenwirtsapfel 

 Welschiser 

 Zabergäu Renette 

Birnen Bayerische Weinbirne 

 Conference 

 Fässlesbirne 

 Geddelsb. Mostbirne 

 Josephine von Mecheln 

 Kärcherbirne 
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 Kirchensaller Mostbirne 

 Metzer Bratbirne 

 Nägelesbirne 

 Palmischbirne 

 Pastorenbirne  

 Paulsbirne 

 Petersbirne 

 Schweizer Wasserbirne 

 Stuttgarter Geißhirtle 

 Wahls Schnapsbirne 

 Wilde Eierbirne 

Kirsche Büttners Rote Knorpel 

 Hedelfinger 

 Regina 

 Sam 

Zwetschge Bühler Frühzwetschge 

 Hauszwetsche 

 Mirabelle v. Nancy 

Walnuss Sämling 

 Mars 

 Weinsberg 1 

 

sowie weitere krankheitsresistente (Schorf, Stippe etc.) Züchtungen auf Hochstammun-

terlagen 

 

Hinweis:  

Als Schutzmaßnahme gegen Feuerbrand dürfen keine Wirtspflanzen des Feuerbrands im 

öffentlichen und privaten Grün angepflanzt werden. Wirtspflanzen des Feuerbrands sind 

zahlreiche Gattungen und Arten der Rosengewächse. In Mitteleuropa sind dies unter anderem: 

 - Alle Kultur- und Zierformen von Apfel (Malus) und Birne (Pyrus) 

 - Quitte (Cydonia) 

 - Scheinquitte, Feuerbusch (Chaenomeles) 

 - Feuerdorn (Pyracantha) 

 - Stranvaesie (Stranvaesia) 

 - Eberesche/Vogelbeere, Mehlbeere, Elsbeere, Speierling (alle Sorbus-Arten, außer S. Intermedia) 

 - Weiß- und Rotdorn (Crategus sp.) 

 - Cotoneaster sp. (unterschiedliche Anfälligkeit der einzelnen Arten) 

 - Mispel (Mespilus) 

 - Felsenbirne (Amelanchier) 
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Ausfertigung: 

      

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 

Gemeinderates vom 19.11.2019 überein. 

Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt. 

      

Neudenau, den     Der Bürgermeister 

      

      

     

                         (Siegel)       Manfred Hebeiß  
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